
Schulordnung 
der Kreismusikschule Uckermark 

(Hauptstelle Prenzlau, Nebenstellen Angermünde und Templin) 

Die Schulleitung 

Auf der Grundlage des§ 1 O Abs. 1 der Satzung für die Kreismusikschule Uckermark 
- nachfolgende KMS genannt - wird folgende Schulordnung erlassen:

§ 1
Rahmenstruktur 

Der Unterricht an der KMS gliedert sich in folgende Teilbereiche: 

Tb 1: 
Unterricht in der Grundausbildung, Tanz und Ballett, zeitlich begrenzter Kursunter­
richt/Ergänzungsfächer 

Musikalische Früherziehung (MFE), Hohner Musikgarten (HMG), Grundausbildung 
(ab 1. Klasse), Arbeit mit Menschen mit Behinderung, Tanz/Ballett und Computermusik 

Tb 2: 
Hauptfachunterricht 

Instrumental- und Vokalausbildung im Einzel- und Gruppenunterricht mit oder ohne 
Zensuren. 

Tb 3: 
Hauptfachunterricht mit Abschluss 

Instrumental- und Vokalausbildung im Einzel- und Gruppenunterricht mit Zensuren, 
Prüfungen und Zeugnissen. 
Es können Abschlüsse der Unter- und Mittelstufe an der KMS auf der Grundlage eines 
Prüfungsverfahrens mit vorgegebenen Leistungszielen und Mindestanforderungen erteilt 
werden. Eine Prüfung zum Oberstufenabschluss kann landesweit abgelegt werden. 

Tb 4: 
Zeitlich begrenzter Hauptfachunterricht 

Instrumental- und Vokalausbildung für zeitlich begrenzten Hauptfachunterricht/Instrumen­
tenkarussell. 

§2

Ausbildungszeiträume 

Tb 1: 

In diesen Fachbereichen und bei den Ensemblefächern beträgt die Ausbildungsdauer im 
Schuljahr mindestens 25 Unterrichtseinheiten (eine Unterrichtseinheit ist die wöchentlich 
festgelegte Unterrichtszeit). Sie endet spätestens zum Schuljahresende. Über eine 
Unterrichtsdurchführung unterhalb der festgelegten Schülerzahl entscheidet die Schul­
leitung auf Antrag der verantwortlichen Lehrkraft nach pflichtgemäßem Ermessen. Schüler 
dieses Teilbereiches können auch Unterricht in einem anderen Teilbereich der KMS 
belegen. 
Für die Fachbereiche „Musikalische Früherziehung", ,,Hohner Musikgarten", ,,Grundausbil­
dung", ,,Arbeit mit Menschen mit Behinderung", ,,Tanz/ Ballett", ,,Computermusik" und Chöre 
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